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A m t l i c h e    B e k a n n t m a c h u n g 
 

Stadt Hückeswagen 
 

1. Feststellung Jahresabschluss und Lagebericht der „HEG Hückeswagener Entwick-
lungsgesellschaft mbH & Co. KG“ für das Geschäftsjahr 2006 mit einer Bilanz-
summe zum 31.12.2006 von 2.007.994,37 € 

 

Die Gesellschafterversammlung der HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft 

mbH & Co. KG hat in ihrer Sitzung am 27.11.2007 folgende einstimmige Beschlüsse 

gefasst: 

 

a) Der Jahresabschluss 2006, der mit einem Bilanzgewinn von 9.733,47 € endet, wird 

festgestellt. Der Gewinn wird gem. § 17 des Gesellschaftsvertrages wie folgt ver-

teilt: 

HEG Verwaltungs GmbH 292,00 € 

Stadt Hückeswagen 9.441,47 € 

 

b) Die Gesellschafterversammlung beschließt: 

 Den Mitgliedern des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung wird Entlastung für 

das Geschäftsjahr 2006 erteilt. 

 

2. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers vom 28.08.2007 
 

Aufgrund der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung hat die Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft Weber & Thönes GmbH, Reichshof, den Jahresabschluss und den La-

gebericht zum 31.12.2006 geprüft.  

 
Mit Datum vom 28.08.2007 hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft den nachfolgend 

dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

 

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebe-

richt der Firma HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, Hü-

ckeswagen, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2006 geprüft. Die 

Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut-

schen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 

Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-

geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 

Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-

zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 

durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 

der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
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das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über 

mögliche Fehler berücksichtigt. 

 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen in-

ternen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben der Buchführung, Jahresab-

schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-

fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-

sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamt-

darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 

unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.  

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

Nach unserer Beurteilung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsät-

ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht gibt 

insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Ri-

siken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

 

3. Öffentliche Auslegung gemäß § 16 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages 
 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht können bis zur Feststellung des folgenden Jah-

resabschlusses im Rathaus, Auf’m Schloss, Zimmer 1.01, eingesehen werden. 

 

4. Bekanntmachungsanordnung 
 

Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit unter Hinweis auf § 16 Abs. 5 des Gesell-

schaftsvertrages bekanntgemacht. 
 

 

Hückeswagen, den 01.02.2008 

 

 

Uwe Ufer 

Bürgermeister 

 


